
Land Burgenland 

Herr Landtagspräsident 
Robert Hergovich 
Landhaus/ Europaplatz 1 
7000 Eisenstadt 

Eisenstadt am 22. Februar 2024 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! 

Die von Herrn Landtagsabgeordneten Wiesler an mich gerichtete schriftliche Anfrage vom 
12. Jänner 2024, Zahl 22 - 1689, betreffend „Landesumlagen und Bedarfszuweisungen" 
beantworte ich schriftlich wie folgt: 

1. Wie hoch waren die Landesumlagen der Gemeinden in den Jahren 2021, 2022 und 
2023 (aufgelistet nach Bezirken und Gemeinden)? 

2. Wie hoch waren die Bedarfszuweisungen für die Gemeinden in den Jahren 2021, 
2022 und 2023 (aufgelistet nach Bezirken und Gemeinden)? 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Das Land Burgenland ist ein starker und verlässlicher Partner seiner Gemeinden. Bei der 
Finanzierung gemeinsamer Aufgaben liegt der Verteilungsschlüssel zwischen Land und 
Gemeinden im Durchschnitt bei 72 zu 28 %. Damit unterstützt das Burgenland die 
Gemeinden mehr als jedes andere Bundesland. Darüber hinaus wird mit 7,6 % der 
Ertragsanteile der Gemeinden die geringste Landesumlage aller Bundesländer einhoben. 

Die Summe der eingehobenen Landesumlagen der Gemeinden belief im Jahr 2021 auf€ 
22.476.173,96, im Jahr 2022 auf€ 25.760.197,20 und im Jahr 2023 auf€ 25.554.343,59. 

Die Summe der an die Gemeinden ausbezahlten Bedarfszuweisungen belief sich im Jahr 
2021 auf € 40.952.040,00, im Jahr 2022 auf € 51.997.875,71 und im Jahr 2023 auf € 
52.933.084,67. 
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Gemäß dem Stabilitätspakt und der burgenländischen Gemeindeordnung muss der 
Rechnungsabschluss einer Kommune im Internet veröffentlicht werden. Die Höhe der 
jährlichen Landesumlage und Bedarfszuweisungsmittel der G rneinden kann daher der 
Veröffentlichung des jeweiligen Ha shaltsjahres entnommen erden. 
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